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Öffentliche Bekanntmachungen – Anfang – 
öffentlIche bekAnntmAchungen

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für 
das Land Mecklenburg-Vorpommern vom 13. Juli 2011 
(veröffentlicht im GVOBl. M-V S. 777) und der §§ 1, 2 und 
4 des Kommunalen Abgabengesetzes des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern in der Faasung der Bekanntmachung 
vom 12. April 2005 (veröffentlicht im GVOBl. M-V S. 146) 
wurde durch die Gemeindevertretung am 25.02.2014 fol-
gende Satzung beschlossen:

§ 1 – Pflichtaufgaben der Feuerwehr
Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Löcknitz, im Wei-
teren mit „Feuerwehr“ bezeichnet, ist verpflichtet

(1) bei Bränden durch Lösch- und Rettungsarbeiten 
Hilfe zu leisten und nachbarliche Löschhilfe über das 
Einsatzgebiet hinaus zu gewähren, soweit der eigene 
abwehrende Brandschutz gewährleistet ist;

(2) bei öffentlichen Notständen, die insbesondere durch 
Naturereignisse, Explosionen oder Unglücksfälle ver-
ursacht werden, Hilfe zu leisten;

(3) an der Löschwasserschau und
(4) an der nebenamtlichen Brandverhütungsschau teilzu-

nehmen.

§ 2 – Gebührenfreie Dienstleistungen
(1) Der Einsatz der Feuerwehr im Rahmen der Pflicht-

aufgaben ist – vorbehaltlich der Regelung des § 3 
– gebührenfrei. Dies gilt auch für Hilfeleistungen der 
Feuerwehr bei Vorfällen, bei denen sich Menschen 
oder Tiere in einer Notlage befinden oder das Eingrei-
fen der Feuerwehr im öffentlichen Interesse liegt.

(2) Maßnahmen der Brandverhütung sind gebührenfrei 
vorbehaltlich der Regelung in § 3.

Satzung (Gebührensatzung) für Dienstleistungen der  
Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Löcknitz

§ 3 – Gebührenpflichtige Dienstleistungen
Einsätze und Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr außer-
halb der Pflichtaufgaben gemäß § 26 Abs. 2 Brandschutz- 
und Hilfeleistungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern 
(BrSchG) sind gebühren- und kostenpflichtig. 

§ 4 – Höhe der Gebühr und der Kostenerstattung
(1) Die Höhe der Gebühr richtet sich nach dem Tarif, der 

als Anlage Bestandteil dieser Satzung ist.
(2) Für nachbarliche Löschhilfe gemäß § 2 Abs. 3 des 

Brandschutzgesetzes sind die entstehenden Kosten 
(Betriebsmittel, Sonderlöschmittel, Verdienstausfall 
einschließlich Versicherungsanteil zur Sozialversiche-
rung sowie der Aufwand für Verpflegung und Erfri-
schung des Personals) zu erstatten, sofern sie 20,00 
Euro übersteigen.

§ 5 – Schuldner der Gebühr und der Kostenerstattung
(1) Gebührenschuldner sind

1. Der Auftraggeber und diejenigen Personen, in deren 
Interesse die Leistung der Feuerwehr erbracht wird,

2. in den Fällen des § 3 Abs. 2 der Veranlasser des 
missbräuchlichen Alarms, der Brandstifter oder der 
Täter, der die Hilfeleistung verursacht hat.

(2) Bei nachbarlicher Löschhilfe oder nachbarlicher Hil-
feleistung sind die anfordernden Gemeinden oder die 
Aufsichtsbehörde Schuldner.

(3) Mehrere Schuldner haften als Gesamtschuldner.
(4) Die Schuld bleibt bestehen, wenn die Feuerwehr 

nach Auftragserteilung oder nach ihrem Eintreffen am 
Einsatzort nicht mehr einzugreifen braucht und die 
Feuerwehr dies nicht zu vertreten hat.

Bekanntmachung des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und 
Umwelt Mecklenburgische Seenplatte vom 14.03.2014

Die Enertrag Windfeld Nadrensee Pomellen GmbH & Co. 
KG hat mit Schreiben vom 19.12.2013 einen Antrag auf 
Erteilung einer Genehmigung nach dem Bundes-Immissi-
onsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 26. September 2002 (BGBl. I S. 3.830), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. April 
2013 (BGBl. I S. 734), für die Errichtung und den Betrieb 
einer Windkraftanlage am Standort Pomellen gestellt.

Das Vorhaben ist nach Nummer 1.6.2V des Anhanges 1 
zur Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. 
BImSchV) vom 2. Mai 2013 (BGBl. I S. 973) genehmigungs-
bedürftig. Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Um-
welt Mecklenburgische Seenplatte als zuständige Geneh-
migungsbehörde hat eine allgemeine Vorprüfung des 
Einzelfalls gemäß § 3 e Abs.1 Nr. 2 UVPG in Verbindung 

Bekanntmachung nach § 3 c Satz 1  
des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

mit Nummer 1.6.3 Spalte 2 der Anlage 1 zum UVPG einer 
allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalles unterzogen. Die 
Prüfung hat zu dem Ergebnis geführt, dass von dem Vor-
haben keine erheblichen Umwelteinwirkungen zu erwarten 
sind. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist daher nicht 
erforderlich.

Die Genehmigungsbehörde wird über den Antrag nach den 
Vorschriften des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BIm-
SchG) entscheiden.

Es wird darauf verwiesen, dass diese Feststellung nach § 
3 a Satz 3 UVPG nicht selbstständig anfechtbar ist.

Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt
Mecklenburgische Seenplatte
Tel.: 0395/38069-534
Fax: 03843/7776357 oder 0395/38069-562
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§ 6 – Berechnung der Gebühren
(1) Der Berechnung der Gebühren werden zugrunde gelegt, 

1. für die Zeit der Abwesenheit des Personals von 
der Feuerwache (Gerätehaus, Standort), der Ver-
dienstausfall zuzüglich Versicherungsanteil zur 
Sozialversicherung,

2. die Zeit der Abwesenheit von Fahrzeugen, Geräten 
usw. von der Feuerwache (Gerätehaus, Standort) 
nach den Stundensätzen, bis zur Wiederherstellung 
der Einsatzzeit der Fahrzeuge

3. Aufwendungen für Verpflegung und Erfrischung des 
Personals bei Einsätzen von über 3 Stunden Dauer.

(2) Als Mindestsatz wird die Gebühr für eine Stunde in 
Rechnung gestellt. Für jede weitere angefangene 
Stunde wird die Gebühr für eine Stunde erhoben.

§ 7 – Fälligkeit der Gebühren und der Kostenerstattung
(1) Die Gebühren und die Kostenerstattung sind nach 

Beendigung des Einsatzes fällig.
 Zu erstattende Kosten und Gebühren werden innerhalb 

von zwei Wochen nach Erhalt des Gebühren- bzw. 
Kostenbescheides fällig.

(2) Die Ausführung einer Leistung kann von der Zahlung 
eines angemessenen Vorschusses, der Vorauszahlung 
der Gesamtgebühr oder der Gewährung einer ange-
messenen Sicherheit abhängig gemacht werden.

(3) Die Gebühren- und Kostenerhebung erfolgt mittels 
Leistungsbescheid durch das Amt Löcknitz-Penkun.

(4) Kommt ein Schuldner seiner Pflicht zur Erstattung der 
Gebühren und Kosten im festgelegten Zeitraum nicht 
nach, so kann der Betrag auf dem Verwaltungsvoll-
streckungswege beigebracht werden.

§ 8 – Haftung und Schäden
(1) Die Feuerwehr haftet nicht für Schäden, die durch 

notwendige Maßnahmen zur Abwendung von Ge-
fahren für Personen und Eigentum der Betroffenen 
verursacht wurden. Der Betroffene hat die Feuerwehr 
von Ersatzansprüchen Dritter freizuhalten.

(2) Alle Verluste an Fahrzeugen oder Geräten sowie alle 
Schäden, die bei Verrichtung durch die Feuerwehr ge-
mäß § 3 entstehen oder bei der Leistung nachbarlicher 
Löschhilfe oder der Gewährung nachbarlicher Hilfeleis-
tung eintreten, werden, soweit sie nicht Folge eines 
natürlichen Verschleißes sind, dem Zahlungspflichtigen 
neben den Gebühren oder der Kostenerstattung durch 
besonderen Leistungsbescheid berechnet, wenn ihn 
ein Verschulden trifft.

(3) Die Feuerwehr haftet nicht für Personen- und Sach-
schäden, die durch unsachgemäße Behandlung der in 
Anspruch genommenen Geräte und Ausrüstungsge-
genstände durch den Gebührenschuldner verursacht 
worden sind.

§ 9 – Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer amtlichen Bekannt-
machung in Kraft.
Die Satzung vom 01.01.2002 tritt außer Kraft.

Löcknitz, den 25.02.2014

Meistring
Bürgermeister

Gebührentarif zur Satzung für Dienstleistungen der Freiwilligen 
Feuerwehr der Gemeinde Löcknitz -EUR-

1. Gebühren für Personal (je angefangene Stunde)

1.1 Einsatzleiter der Feuerwehr 25,00 e
1.2 Einsatzkräfte 20,00 e
1.3 Sicherungsposten  10,00 e

2. Gebühren für Fahrzeuge und Lösch- und 
 Hilfsgeräte (je angefangene Stunde)

2.1 Tanklöschfahrzeug 70,00 e
2.2 Löschfahrzeug 16 TS 80,00 e
2.3 Einsatzlöschwagen (ELW) 20,00 e
2.4 Vorausrüstwagen (VRW) 50,00 e
2.5 Mannschaftstransportwagen 10,00 e
2.5 Schlauchboot mit Trailer 25,00 e
2.6 Schneidgerät 10,00 e
2.7 Spreizer 15,00 e
2.8 Sprungpolster 46,00 e
2.9 Wärmebildkamera 25,00 e
2.10 Pressluftatmer komplett 68,00 e
2.11 Tragkraftspritze 25,00 e
2.12 Steckleiter, je Leiterteil 2,00 e
2.13 Schiebeleiter 3-tlg. 15,00 e
2.14 Motorsäge 8,00 e
2.15 Türöffnungsgerät 15,00 e
2.16 Hochleistungslüfter 10,00 e
2.17 Schere 15,00 e
2.18 Filtergerät 
 (Atemschutzmaske ohne Filter) 22,00 e 
2.19 Flamm-/Hitzschutz 15,00 e
2.20 Rettungszylinder 13,00 e
2.21 Trennschleifer 5,00 e
2.22 Tauchpumpe 10,00 e
2.23 Stromerzeuger 10,00 e
2.24 Beleuchtungsgerät 5,00 e
2.25 Gasspürgerät 6,00 e
2.26 Kaminkehrgerät 5,00 e
2.27 Druckschlauch D 8,00 e
2.28 Druckschlauch C 10,00 e
2.29 Druckschlauch B 12,00 e
2.30 Saugschlauch A 3,00 e
2.31 Stahlrohr 5,00 e 
2.32 Handfunkgerät 2,00 e
2.33 Handscheinwerfer 1,00 e
2.34 Fahrzeugfunkanlage 2,00 e

3. Verbrauchtes Material (Wasser, Schaumbildner, Öle- 
und Säurebindemittel) und aufgrund des Einsatzes 
unbrauchbar gewordene Geräte werden entsprechend 
dem Wiederbeschaffungswert berechnet.

4. Bei böswilliger bzw. mutwilliger Fehlalarmierung wird 
eine Gebühr von 500,00 Euro vom Verursacher erhoben.

* Beim Einsatz von Ersatzfahrzeugen bzw. neu angeschafften Fahrzeugen 
werden die hier festgelegten Gebührensätze entsprechend in Ansatz 
gebracht.
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Satzung (Gebührensatzung) für Dienstleistungen der  
Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Boock

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für 
das Land Mecklenburg-Vorpommern vom 13. Juli 2011 
(veröffentlicht im GVOBl. M-V S. 777) und der §§ 1, 2 und 
4 des Kommunalen Abgabengesetzes des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern in der Faasung der Bekanntmachung 
vom 12. April 2005 (veröffentlicht im GVOBl. M-V S. 146) 
wurde durch die Gemeindevertretung am 20.02.2014 fol-
gende Satzung beschlossen:

§ 1 – Pflichtaufgaben der Feuerwehr
Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Boock, im Weite-
ren mit „Feuerwehr“ bezeichnet, ist verpflichtet
(1) bei Bränden durch Lösch- und Rettungsarbeiten 

Hilfe zu leisten und nachbarliche Löschhilfe über das 
Einsatzgebiet hinaus zu gewähren, soweit der eigene 
abwehrende Brandschutz gewährleistet ist;

(2) bei öffentlichen Notständen, die insbesondere durch 
Naturereignisse, Explosionen oder Unglücksfälle ver-
ursacht werden, Hilfe zu leisten;

(3) an der Löschwasserschau und
(4) an der nebenamtlichen Brandverhütungsschau teilzu-

nehmen.

§ 2 – Gebührenfreie Dienstleistungen
(1) Der Einsatz der Feuerwehr im Rahmen der Pflicht-

aufgaben ist – vorbehaltlich der Regelung des § 3 
– gebührenfrei. Dies gilt auch für Hilfeleistungen der 
Feuerwehr bei Vorfällen, bei denen sich Menschen 
oder Tiere in einer Notlage befinden oder das Eingrei-
fen der Feuerwehr im öffentlichen Interesse liegt.

(2) Maßnahmen der Brandverhütung sind gebührenfrei 
vorbehaltlich der Regelung in § 3.

§ 3 – Gebührenpflichtige Dienstleistungen
Einsätze und Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr außer-
halb der Pflichtaufgaben gemäß § 26 Abs. 2 Brandschutz- 
und Hilfeleistungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern 
(BrSchG) sind gebühren- und kostenpflichtig. 

§ 4 – Höhe der Gebühr und der Kostenerstattung
(1) Die Höhe der Gebühr richtet sich nach dem Tarif, der 

als Anlage Bestandteil dieser Satzung ist.
(2) Für nachbarliche Löschhilfe gemäß § 2 Abs. 3 des 

Brandschutzgesetzes sind die entstehenden Kosten 
(Betriebsmittel, Sonderlöschmittel, Verdienstausfall 
einschließlich Versicherungsanteil zur Sozialversiche-
rung sowie der Aufwand für Verpflegung und Erfri-
schung des Personals) zu erstatten, sofern sie 20,00 
Euro übersteigen.

§ 5 – Schuldner der Gebühr und der Kostenerstattung
(1) Gebührenschuldner sind

1. Der Auftraggeber und diejenigen Personen, in deren 
Interesse die Leistung der Feuerwehr erbracht wird,

2. in den Fällen des § 3 Abs. 2 der Veranlasser des 
missbräuchlichen Alarms, der Brandstifter oder der 
Täter, der die Hilfeleistung verursacht hat.

(2) Bei nachbarlicher Löschhilfe oder nachbarlicher Hil-
feleistung sind die anfordernden Gemeinden oder die 
Aufsichtsbehörde Schuldner.

(3) Mehrere Schuldner haften als Gesamtschuldner.
(4) Die Schuld bleibt bestehen, wenn die Feuerwehr 

nach Auftragserteilung oder nach ihrem Eintreffen am 
Einsatzort nicht mehr einzugreifen braucht und die 
Feuerwehr dies nicht zu vertreten hat.

§ 6 – Berechnung der Gebühren
(1) Der Berechnung der Gebühren werden zugrunde ge-

legt,
1. für die Zeit der Abwesenheit des Personals von 

der Feuerwache (Gerätehaus, Standort), der Ver-
dienstausfall zuzüglich Versicherungsanteil zur 
Sozialversicherung,

2. die Zeit der Abwesenheit von Fahrzeugen, Geräten 
usw. von der Feuerwache (Gerätehaus, Standort) 
nach den Stundensätzen, bis zur Wiederherstellung 
der Einsatzzeit der Fahrzeuge,

3. Aufwendungen für Verpflegung und Erfrischung des 
Personals bei Einsätzen von über 3 Stunden Dauer.

(2) Als Mindestsatz wird die Gebühr für eine Stunde in 
Rechnung gestellt. Für jede weitere angefangene 
Stunde wird die Gebühr für eine Stunde erhoben.

§ 7 – Fälligkeit der Gebühren und der Kostenerstattung
(1) Die Gebühren und die Kostenerstattung sind nach 

Beendigung des Einsatzes fällig.
 Zu erstattende Kosten und Gebühren werden innerhalb 

von zwei Wochen nach Erhalt des Gebühren- bzw. 
Kostenbescheides fällig.

(2) Die Ausführung einer Leistung kann von der Zahlung 
eines angemessenen Vorschusses, der Vorauszahlung 
der Gesamtgebühr oder der Gewährung einer ange-
messenen Sicherheit abhängig gemacht werden.

(3) Die Gebühren- und Kostenerhebung erfolgt mittels 
Leistungsbescheid durch das Amt Löcknitz-Penkun.

(4) Kommt ein Schuldner seiner Pflicht zur Erstattung der 
Gebühren und Kosten im festgelegten Zeitraum nicht 
nach, so kann der Betrag auf dem Verwaltungsvoll-
streckungswege beigebracht werden.

§ 8 – Haftung und Schäden
(1) Die Feuerwehr haftet nicht für Schäden, die durch 

notwendige Maßnahmen zur Abwendung von Ge-
fahren für Personen und Eigentum der Betroffenen 
verursacht wurden. Der Betroffene hat die Feuerwehr 
von Ersatzansprüchen Dritter freizuhalten.

(2) Alle Verluste an Fahrzeugen oder Geräten sowie alle 
Schäden, die bei Verrichtung durch die Feuerwehr ge-
mäß § 3 entstehen oder bei der Leistung nachbarlicher 
Löschhilfe oder der Gewährung nachbarlicher Hilfeleis-
tung eintreten, werden, soweit sie nicht Folge eines 
natürlichen Verschleißes sind, dem Zahlungspflichtigen 
neben den Gebühren oder der Kostenerstattung durch 
besonderen Leistungsbescheid berechnet, wenn ihn 
ein Verschulden trifft.

(3) Die Feuerwehr haftet nicht für Personen- und Sach-
schäden, die durch unsachgemäße Behandlung der in 
Anspruch genommenen Geräte und Ausrüstungsge-
genstände durch den Gebührenschuldner verursacht 
worden sind.



Nr. 04/2014  - 9 - AmtsblAtt löcknitz-Penkun

§ 9 – Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer amtlichen Bekannt-
machung in Kraft.

Boock, den 20.02.2014

Käding
Bürgermeister

Gebührentarif zur Satzung für Dienstleistungen der Freiwilligen 
Feuerwehr der Gemeinde Boock -EUR-

1. Gebühren für Personal (je angefangene Stunde)
1.1 Einsatzleiter der Feuerwehr 20,00 e
1.2 Einsatzkräfte 15,00 e
1.3 Sicherungsposten 10,00 e

2. Gebühren für Fahrzeuge und Lösch- und 
 Hilfsgeräte (je angefangene Stunde)

2.1 MAN Löschfahrzeug 18,00 e
2.2 Pressluftatmer 5,00 e
2.3 Stromerzeuger ESE604 5,00 e
2.4 Tragkraftspritze 5,00 e

3. Verbrauchtes Material (Wasser, Schaumbildner, Öle- 
und Säurebindemittel) und aufgrund des Einsatzes 
unbrauchbar gewordene Geräte werden entsprechend 
dem Wiederbeschaffungswert berechnet.

5. Bei böswilliger bzw. mutwilliger Fehlalarmierung wird 
eine Gebühr von 500,00 Euro vom Verursacher erhoben.

* Beim Einsatz von Ersatzfahrzeugen bzw. neu angeschafften Fahrzeugen 
werden die hier festgelegten Gebührensätze entsprechend in Ansatz 
gebracht.

Bekanntmachung gemäß Straßen- und Wegegesetz Meckl.-Vorp. § 47

Im Zuge der Planung des richtlini-
engerechten Ausbaus der Orts-
durchfahrt Retzin der Landesstraße 
283 werden planungsvorbereitende 
Vermessungsarbeiten erforderlich.
Im Auftrag des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern, vertreten durch 
das Straßenbauamt Neustrelitz, 
werden im Verlauf der Ortsdurch-
fahrt Retzin der L 283 sowie der 
freien Strecke aus Richtung Krackow 
kommend vor Retzin (siehe Planaus-
schnitt) die notwendigen Arbeiten 
ab dem 22. April 2014 begonnen 
und voraussichtlich bis 6. Juni 2014 
abgeschlossen sein.
Die Vermessungen erstrecken sich 
auf den Straßenkörper und die an-
grenzenden Grundstücke. Die 
Grundstücksberechtigten werden 
gebeten, die notwendigen Arbeiten 
zu dulden und im genannten Zeit-
raum die Betretbarkeit der Grund-
stücke zu gewährleisten.
Die Mitarbeiter des beauftragten Büros sind angehalten, 
sich auf Verlangen gegenüber den Grundstücksberechtig-
ten auszuweisen.
Etwaige durch die Vermessungsarbeiten entstehende un-
mittelbare Vermögensnachteile werden mit Geld entschä-
digt. Die betroffenen Grundstücksberechtigten wenden 
sich bitte unmittelbar nach Bekanntwerden des eingetre-

tenen Schadens direkt an den Verursacher, das o. g. be-
auftragte Büro oder an das Straßenbauamt Neustrelitz, 
Herrn Simon, Tel. 03981/257171.

gez. Dr.-Ing. Andreas Herold
Dezernent Straßenbau

Öffentliche Bekanntmachung des Fundbüros – Aufforderung zur Fundabholung

Nachfolgend benannte Gegenstände wurden als Fundsa-
che abgegeben:

- 1 Fotokamera, schwarz „Samsung“ (F1/2014)
 gefunden: Dienstag, 04.02.2014 in Löcknitz, Chaus-

seestraße (Richtung Bahnhof)

Der jeweilige Eigentümer kann die Fundsache im Fundbü-
ro des Amtes Löcknitz-Penkun bei Frau Uecker (Zimmer 
18, Tel. 039754/50118) zur Abholung anmelden.

Gerlinde Uecker
(Mitarbeiterin Ordnungsamt)

Planausschnitt
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WIr grAtulIeren

Wir gratulieren den Jubilaren zum Geburtstag im Mai 2014

Tourenpläne im Monat Mai 2014

Öffentliche Bekanntmachungen – Ende – 

Abfuhrtermine Blaue Tonne

21.05.2014  Boock, Dorotheenwalde, Lünschen Berge, 
Rothenklempenow, Teerofen

19.05.2014 Freienstein, Grünhof, Mewegen, Pampow, 
Remelkoppel, Blankensee

07.05.2014 Battinsthal, Blockshof, Büssow, Friedefeld, 
Grünz, Kirchenfeld, Neuhof, Penkun, Rade-
witz, Sommersdorf, Wollin, Retzin

21.05.2014 Grambow, Ladenthin, Nadrensee, Pomel-
len, Neu-Grambow, Schuckmannshöhe, 
Schwennenz, Storkow

03. & 31.05. Bismark, Gellin, Glasow, Grenzdorf, Hohen-
felde, Hohenholz, Krackow, Kyritz, Lebehn, 
Linken, Plöwen. Ramin, Schmargerow, 
Sonnenberg, Streithof, Wilhelmshof

20.05.2014 Gorkow, Löcknitz
16.05.2014 Bergholz, Caselow, Rossow, Wetzenow

Abfuhrtermine Gelber Sack

14.05.2014  Friedefeld, Grünz, Kirchenfeld, Neuhof, 
Penkun, Sommersdorf, Wollin, Radewitz

15.05.2014 Battinsthal, Blockshof, Büssow, Glasow, Ky-
ritz, Hohenholz, Krackow, Lebehn, Nadren-
see, Pomellen, Retzin, Schuckmannshöhe, 
Streithof, Storkow

16.05.2014 Bismark, Gellin, Grambow, Grenzdorf, Ho-
henfelde, Ladenthin, Linken, Neu-Grambow, 
Plöwen, Ramin, Schmargerow, Schwen-
nenz, Sonnenberg, Wilhelmshof

21.05.2014 Blankensee, Boock, Dorotheenwalde, 
Freienstein, Glashütte, Grünhof, Lünschen 
Berge, Mewegen, Pampow, Teerofen, Ro-
thenklempenow

02. & 22.05. Gorkow, Löcknitz
09. & 31.05. Bergholz, Caselow, Wetzenow, Rossow

Pasewalk kommend), Fr.-Engels-Str., Markt-
str., Pasewalker Str., Prenzlauer Straße, 
Schlossstraße

21.05.2014 Löcknitz: Am Beierpöhl, Am See, Chaus-
seestr. (ab Sparkasse in Richtung Linken), 
E-Fischer-Str., Hochspannungsweg, K.- 
Liebknecht-Str., K.-Marx-Str.),

20.05.2014 Löcknitz: E.-Thälmann-Straße, Schwarzer 
Damm, Speicherstr., Straße der Republik, 
Waldessaum, Waldweg, Zu den Teichen, 
Zum Wasserturm

21.05.2014 Löcknitz: Am Fuchsbau, Försterweg, Kamp, 
Rothenklempenower Str., Rehsteg, Siedler-
weg, Talerweg

08.04.2014 Dorotheenwalde, Gorkow, Grünhof, Lün-
schen Berge, Rothenklempenow, Teerofen

15.04.2014 Wetzenow
09.04.2014 Caselow, Rossow
16.04.2014 Boock
17.04.2014 BergholzAbfuhrtermine Sperrmüll, Haushalts- und Elektronikschrott 

28.05.2014  Penkun: Am Bahnhof, Böttcherstraße, Gart-
zer Weg, Hutmacherstr, Lange Straße, Luck-
ower Weg, Markt, Sandkuhlstr., Schlossstr., 
Sommersdorfer Chaussee, Tischlerstraße, 
Wartiner Weg

28.05.2014 Penkun: Bartelsallee, Birkenweg, Breite 
Straße, Brunnenstraße, Büschbrück, Schuh-
straße, Stettiner Chaussee, Stettiner Tor, 
W.-v.-d.-Schulenburg-Str., Büssow

27.05.2014 Penkun: Ahornweg, Bergstraße, Gartenweg, 
Rosenweg, Wollin, Friedefeld

26.05.2014 Grünz, Radewitz
22.05.2014 Kirchenfeld, Neuhof, Sommersdorf
23.05.2014 Nadrensee, Pomellen
14.05.2014 Schuckmannshöhe, Storkow
19.05.2014 Ausbau Bullerbruch, Battinsthal, Blockshof, 

Krackow
20.05.2014 Löcknitz: Abendstraße, Am Wiesengrund, 

Chausseestr. (bis Sparkasse aus Richtung 

Löcknitz
Baar, Eveline 01.05.1931 83
Preikschat, Ruth 02.05.1928 86
Maibaum, Hans-Jürgen 02.05.1940 74
Behm, Manfred 03.05.1932 82
Thomas, Hannelore 03.05.1934 80
Rakow, Ingeborg 03.05.1934 80
Sy, Inge 04.05.1934 80
Deil, Werner 05.05.1932 82
Weinkauf, Waltraud 05.05.1935 79
Dittmer, Waltraud 05.05.1938 76
Kienow, Ursula 06.05.1939 75
Brachmann, Marlies 06.05.1944 70
Sprenger, Margot 07.05.1927 87

Lehmann, Helga 07.05.1937 77
Reinosch, Erika 08.05.1942 72
Steinmüller, Günter 11.05.1942 72
Hinz, Günter 14.05.1939 75
Roggow, Edith 14.05.1939 75
Thies, Gertrud 15.05.1924 90
Wittkopf, Inge 15.05.1937 77
Voß, Klaus 15.05.1941 73
Behnke, Gertrud 17.05.1922 92
Thieme, Sigrid 17.05.1941 73
Dehl, Lore 18.05.1933 81
Kraatz, Ilse 18.05.1936 78
Lang, Irene 19.05.1931 83
Gerth, Irene 22.05.1940 74

Kujath, Dieter 22.05.1941 73
Dallmann, Ria 23.05.1944 70
Sperling, Anita 25.05.1934 80
Köpsel, Heinz 25.05.1937 77
Bartelt, Norbert 25.05.1938 76
Purrmann, Gerhard 26.05.1930 84
Sievert, Anita 26.05.1935 79
Marquardt, Ilse 27.05.1931 83
Rößler, Edith 28.05.1930 84
Bolowski, Kurt 28.05.1931 83
Falk, Anni 29.05.1932 82
Kühn, Rudi 29.05.1936 78
Knaack, Christel 30.05.1931 83
Schleicher, Kurt 30.05.1938 76
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Netzel, Helga 30.05.1940 74
Henning, Johannes 31.05.1925 89
Retzlaff, Günther 31.05.1935 79
Blank, Hans-Joachim 31.05.1942 72

Löcknitz OT Gorkow
Wicher, Horst 29.05.1941 73

Plöwen
Zastrow, Ingrid 02.05.1927 87
Bröcker, Horst 10.05.1931 83
Görs, Dieter 21.05.1943 71
Seegert, Manfred 24.05.1943 71

Bergholz
Niekisch, Margarete 05.05.1930 84
Grabow, Detlef 18.05.1943 71
Bartz, Horst 31.05.1939 75

Bergholz OT Caselow
Schwartz, Waltraud 28.05.1936 78

Blankensee
Bewersdorff, Erika 03.05.1922 92
Schlott, Fritz 08.05.1920 94
Pietsch, Manfred 12.05.1935 79
Schenkowitz, Ute 24.05.1940 74

Blankensee OT Pampow
Wolfgram, Edeltraut 03.05.1932 82
Großkopf, Dieter 03.05.1935 79
Mierke, Hartmut 06.05.1944 70
Neumann, Christel 20.05.1938 76

Boock
Seidel, Lothar 17.05.1935 79
Jung, Manfred 22.05.1937 77
Weltz, Helga 25.05.1929 85
Horn, Ruth 27.05.1927 87

Grambow
ten Hompel, Hans-Jürgen 08.05.1939 75
Salzwedel, Jadwiga 10.05.1930 84
Mandelkow, Friedrich 13.05.1940 74
Ballenthin, Dietrich 17.05.1941 73
Henning, Ingrid 17.05.1944 70
Lehmann, Horst 22.05.1940 74
Manthei, Liane 28.05.1938 76
Nowotsch, Gustav 30.05.1935 79
Krüger, Bernhard 30.05.1942 72
Spiegel, Helga 31.05.1938 76

Grambow OT Schwennenz
Knoll, Karl-Heinz 07.05.1931 83
Zieske, Rita 25.05.1940 74
Reinke, Egon 30.05.1935 79

Grambow OT Ladenthin
Biskup, Ursula 31.05.1941 73

Grambow OT Neu-Grambow
Roth, Gerhard 30.05.1928 86

Grambow OT Sonnenberg
Spickermann, Waltraut 22.05.1931 83
Manthei, Gisela 26.05.1940 74
Stelzer, Waltraud 31.05.1930 84

Ramin
Ladenthin, Erna 01.05.1936 78

Kohn, Helga 03.05.1934 80
Köhler, Karl-Heinz 11.05.1940 74
Zimmermann, Joachim 16.05.1941 73
Cichowski, Inge 18.05.1937 77
Gärtner, Ilse 18.05.1938 76

Ramin OT Bismark
Saatmann, Hans-Dieter 25.05.1935 79
Ernst, Hansjürgen 25.05.1942 72

Ramin OT Gellin
Fiß, Werner 07.05.1942 72

Ramin OT Linken
Poley, Erwin 16.05.1931 83

Rossow
Wegner, Käthe 05.05.1930 84
Thiele, Klaus-Peter 14.05.1944 70
Radant, Albert 17.05.1938 76
Nehring, Liselotte 21.05.1927 87
Zimmermann, Gertrud 23.05.1928 86
Kremp, Hildegard 27.05.1926 88
Döbler, Frieda 29.05.1925 89

Rossow OT Wetzenow
Müllenhagen, Heinz 10.05.1939 75

Rothenklempenow
Hidde, Heidi 05.05.1939 75
Hidde, Günter 07.05.1938 76
Behm, Helga 07.05.1940 74
Ackermeier, Heide 26.05.1942 72
Fischer, Karin 26.05.1944 70

Rothenklempenow OT Grünhof
Zagler, Elvira 09.05.1936 78

Rothenklempenow OT Glashütte
Guschlbauer, Ingeborg 08.05.1931 83
Witrin, Ursula 15.05.1936 78

Rothenklempenow OT Mewegen
Badrow, Alfred 02.05.1927 87
Grunwald, Anne-Marie 05.05.1933 81
Klawiter, Ingrid 10.05.1936 78
Roggow, Manfred 13.05.1938 76
Buck, Regina 22.05.1932 82
Postrach, Uwe 28.05.1943 71

Glasow
Regen, Magdalena 13.05.1940 74

Krackow
Hübner, Brigitte 03.05.1938 76
Hellwig, Ursula 04.05.1943 71
Pinske, Ursula 12.05.1933 81
Bartell, Brigitte 13.05.1941 73
Schwandt, Christel 19.05.1932 82

Krackow OT Lebehn
Kramer, Manfred 05.05.1934 80
Hackbarth, Ruth 07.05.1935 79
Biederstädt, Gisela 13.05.1929 85
Radünz, Irmgard 17.05.1926 88
Konopacki, Waclaw 25.05.1929 85

Nadrensee
Cymek, Teodor 05.05.1937 77
Marx, Helga 06.05.1937 77

Zimmermann, Margit 10.05.1936 78
Haase, Marianne 12.05.1936 78
Lameck, Ulrich 29.05.1939 75

Penkun
Bosset, Ernst 01.05.1937 77
Köpke, Hans-Jörg 04.05.1942 72
Brüssow, Manfred 07.05.1940 74
Kapp, Siegfried 07.05.1944 70
Krannich, Renate 08.05.1939 75
Vahl, Irmgard 11.05.1939 75
Tesch, Gerda 13.05.1927 87
Gretzschel, Hannelore 14.05.1932 82
Schultz, Gisela 14.05.1941 73
Mittag, Klaus 14.05.1944 70
Rückheim, Anna 15.05.1931 83
Pirrwitz, Georg 15.05.1936 78
Völzke, Günter 20.05.1932 82
Hartmann, Edith 21.05.1921 93
Heege, Peter 21.05.1930 84
Person, Helmut 21.05.1932 82
Huschke, Marlene 26.05.1943 71
Kruse, Günter 27.05.1926 88
Schnell, Dorit 28.05.1935 79
Walter, Hannelore 28.05.1944 70
Dräger, Rudi 30.05.1929 85
Kersten, Elfriede 30.05.1937 77

Penkun OT Büssow
Schupke, Joachim 08.05.1941 73
Wiese, Lucie 17.05.1941 73

Penkun OT Grünz
Ramin, Horst 05.05.1933 81

Penkun OT Radewitz
Steinhöfel, Christa 17.05.1940 74

Penkun OT Sommersdorf
Distler, Ursula 02.05.1939 75

Penkun OT Storkow
Wenzel, Otto 01.05.1942 72
Rose, Günter 18.05.1930 84

Penkun OT Wollin
Stegemann, Wilfried 03.05.1938 76
Straßburg, Doris 15.05.1939 75
Schulz, Egon 17.05.1934 80

Penkun OT Friedefeld
Gill, Renate 09.05.1941 73
Silinski, Gertraud 16.05.1935 79
Nolte, Irmgard 19.05.1937 77
Weiss, Helga 31.05.1937 77
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hIstorIsches

Die Feuerwehren des Amtes Löcknitz-Penkun in einer Serie vorgestellt

Die Freiwillige Feuerwehr Bergholz 

Gründungsjahr der Freiwilligen Feuerwehr Bergholz war 
das Jahr 1924. Leider gibt es aus der Zeit bis Kriegsende 
keine Informationen oder Unterlagen mehr. Nach dem Krieg 
wurde durch Erich Stegemann wieder eine Löschgruppe 
aufgebaut. Ausgerückt wurde mit einer TS, die es schon 
vor dem Krieg hier gab. Ende der 50er Jahre kam dann 
eine neue TS 8/8. In den 60er Jahren gab es einen TSA 
Anhänger. Dieser wurde zu Einsätzen oder Übungen durch 
LPG-Fahrzeuge gezogen, meistens ein IFA S 4000, auf 
dem die Kameraden mitfuhren. 1973 wurde das alte Ge-
rätehaus abgerissen und an dieser Stelle ein neues errich-
tet. Hier gab es jetzt auch einen Schulungsraum. Dieses 
Gebäude wurde im Jahr 2013 durch eine Sicherungsmaß-
nahme etwas modernisiert. Anfang der 90er Jahre schaff-

te die Gemeinde einen ehemaligen NVA Robur an und ließ 
ihn zu einem FFw-Fahrzeug umbauen. Jetzt hatten die 
Kameraden ihr erstes eigenes Fahrzeug mit dem alten TSA 
als Gespann. Der LO Robur war bis 2008 im Dienst und 
wurde durch einen VW MAN 8313 LF8 ersetzt. Dieses 
Löschfahrzeug verfügt über eine Beladung für eine Gruppe, 
Vorbaupumpe und einer TS, die bereits 2007 angeschafft 
wurde. Derzeit verrichten 15 aktive Kameraden den freiwil-
ligen Dienst. In der Alters- und Ehrenabteilung sind es sechs 
Kameraden. In den letzten Jahren konnte viel neues Ma-
terial und Schutzkleidung angeschafft werden. Der Ausbil-
dungsstand wird ständig verbessert. Übungs- und Ausbil-
dungsdienst wird monatlich gemeinsam mit der FFw 
Rossow durchgeführt. In diesem Jahr richtet die FFw 
Bergholz am 3. Mai den Amtsfeuerwehrtag aus und begeht 
an diesem Tag ihr 90-jähriges Bestehen. 

Abriss des alten Feuerwehr-Gerätehauses 1970 Freiwillige Feuerwehr Bergholz 1959

700 Jahre Rossow
Ein kurzer Blick in die Ortsgeschichte, Teil 1 

Vor nunmehr 700 Jahren wurde Rossow erstmalig in einer 
Urkunde erwähnt. Geschehen ist dies am 10.11.1314 in 
Pasewalk. Dort verkauften die Söhne des verstorbenen 
Ritters Konrad von Raven für 29  brandenburgische Silber-
mark die Einkünfte von drei Hufen Land, die mit zwei 
Kossäten zum Hof des Bauern Theodor im Dorf Stolzenburg 
gehörten, an zwei geistliche Herren: Johann Draken und 
Herrmann, Pfarrer in Papendorf. Als Zeugen in der ausge-
stellten neuen Besitzurkunde treten auch dominus Huve 
de Rossow und dominus Iohannes de Rossow auf. Bei 
beiden handelt es sich um Grundherren, die den Familien-
namen nach dem Namen des Ortes benannten. Aber 
waren es wirkliche Adelige? Bei Brinkmann, der den alten 
pommerschen Adel vor 1648 auflistete, tritt zumindest das 
Adelsgeschlecht „Rossau“ auf, welches allerdings zu Zei-
ten der Veröffentlichung der Liste bereits ausgestorben 
war, zumindest in Pommern. Einen weiteren möglichen 
Hinweis zum Ursprung des Adels liefert Johann Siebma-
chers Wappen-Buch. Im 2. Teil (Ander Theil), Anno 1701, 
wird das Wappen eines Adelsgeschlechts „Rossaw“ dar-
gestellt. Nach den im „Heiligen Römischen Reich deutscher 
Nation“ geltenden strengen Regeln verortet Siebmacher 

dieses Geschlecht ins Rheinland. Im 17. Jahrhundert gab 
es einen Vertreter dieses Adels, Niclas von Rossow, der 
der seit 1617 bestehenden „Fruchtbringenden Gesell-
schaft“ angehörte. Sein Beiname, der Zermalmende, verrät 
wohl sehr viel über die Körperkräfte dieses Mannes. 
Die Schreibweise des Ortes ist eigentlich recht konstant, 
nimmt man die spärlich vorhandenen Urkunden und Kar-
teneinzeichnungen zur Hand:

1314 Rossow 1655 Roßow
1316 Rossow 1792 Rossow
1476 rossow 1796 Rossow
1524 Rossow 1992 Rossow
1618 Roscow 2014 Rossow

Rossow ist zweifellos schon vor der deutschen Kolonisa-
tion Pommerns von den Slawen besiedelt gewesen. So ist 
es vielleicht auch nicht allzu verkehrt in Rossow die aus 
dem Slawischen kommende Bezeichnung für Feuchtigkeit 
und Tau zu erkennen. Zwei Jahre nachdem Rossow zum 
ersten Mal in Urkunden auftauchte gibt es 1316 einen 
Besitzerwechsel. Der Grundherr verkauft seine Herrschaft, 
zusammen mit dem Ort Battin, an den Bischof von Cammin, 
der es der Burg Löcknitz als Zubehör angliederte. Und 
damit teilt Rossow, das wie Löcknitz in einer exponierten 
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Lage im Grenzgebiet zwischen Pommern und Brandenburg 
lag, das weitere  Schicksal der Löcknitzer Herrschaft. Die 
damalige Ritterschaft hatte zumeist Besitzstände und 
Rechte sowohl in Pommern, als auch in Brandenburg. Es 
verwundert deshalb nicht, dass die adeligen Geschlechter 
von Eickstedt, von Buch und von der Huffe hier Besitz und 
Rechte hatten. Letztere Familie lebte seit 1314 in Rossow 
und nahm hier auch ihren Wohnsitz. Sie soll zu ihren bes-
ten Zeiten über 35 Hufen, 35 Kossätenwörden und 1 Kamp 
Bischofsland verfügt haben. Die von der Huffe ließen in 
Rossow eine Mühle und einen Krug errichten. 
Die in Brandenburg herrschenden Hohenzollern versuchten 
im 15. Jahrhundert, „graden und ungraden Weges“ endlich 
in den Besitz dieser strategisch günstig gelegenen Lände-
reien zu kommen. Ein vorläufiges Ende fand dieses Ringen 
im 2. Prenzlauer Frieden, geschlossen „Sonnabends   nach 
Joh. Bapt., 26. Juni 1479“, der die Herrschaft Löcknitz, 
und damit auch Rossow mit der brandenburgischen Ucker-
mark vereinigte. Der brandenburgische Kurfürst Albrecht 
Achilles belehnte den Burghauptmann von Garz, Werner 
von der Schulenburg, mit der erblichen Hauptmannschaft 
des Schlosses in Löcknitz, die im Besitz die Familie von 
der Schulenburg auch, rein juristisch, bis 1688 verblieb. In 
der Familiengeschichte des Geschlechts von der Schulen-
burg, von 1908, beschreibt man die Verhältnisse in Rossow 
folgendermaßen: „Rossow … gehörte zu den Gütern des 
Schlosses Löcknitz und kam 1468 in brandenburgischen 
Besitz. Nach einer Lehensrolle von 1476 gehörten 6 Hufen 
den von Buch zu Woddow. Diese erwarb Werner von der 
Schulenburg, welcher 26.06. und 12.08.1579 mit Löcknitz 
belehnt worden war, 08.12.1492 ebenfalls. Nach dem Er-
bregister des Amtes Löcknitz von 1591 gehörten 56 Hufen 
zu Rossow. 3 Hufen gehörten zu einem Vorwerk. Dieses 
besaß zur pommerschen Zeit ein Hermann Huffe, welcher 
am Orte selbst einen Rittersitz inne hatte, auch drei Pfarr-
hufen benutzte. Nachdem Löcknitz von der Familie von der 
Schulenburg an den Kurfürsten gekommen war, wurde das 
Vorwerk in Rossow zuerst verpachtet und später in Erb-
pacht gegeben. Die Besitzer desselben waren: 1774 der 
Geheime Rat von Berg, 1803 Isaac Barth, 1716 Sitlar, 1836 
die Witwe Bettac, 1840 Gutsbesitzer Kersten.“ Nach 1570 
führten die von Eickstedts von Rothenklempenow aus das 

ehemalige von Huffesche Rittergut in Rossow weiter, als 
das Vorwerk verkauft wurde. 
Wie lebte man damals in Rossow? Wie so genannte Visi-
tationsprotokolle aus dem Jahre 1543 belegen, war der 
Obrigkeit daran gelegen die Macht der Bauerngemeinde 
zu beschneiden. Die Aneignung materieller Gemeindege-
rechtigkeiten, Äcker und Gehölze gehörte dazu. Für Bau-
ern und Kossäten gab es nur noch das Recht gemeinsam 
Hütungs- und Wiesenflächen zu nutzen. Diese schleichen-
de Enteignung blieb nicht ohne Widerstand. Ein weiteres 
Konfliktfeld für die Bevölkerung war in der 2. Hälfte des 
16. Jahrhunderts der „Bierkrieg“ zwischen Pasewalk und 
Prenzlau. Mit regulierenden Maßnahmen versuchte der 
brandenburgische Kurfürst an diesem für die Brauer pro-
fitablen Geschäft mit der Ziese (der Biersteuer) zu partizi-
pieren. In Rossow waren die Verhältnisse in dieser Bezie-
hung paradiesisch. Der Dorfschulze war gleichzeitig 
Krüger. Das sollte sich aber ändern. 1564 wurde deshalb 
festgelegt, dass der Schöffe neben dem Krüger einen 
(Kerb-)Stock besaß. Das Misstrauen der Staatsmacht war 
schon damals groß und ein einheitliches Eichwesen gab 
es noch nicht. Eine einschneidende Veränderung für die 
Lebensverhältnisse in Rossow brachte der Dreißigjährige 
Krieg mit sich. Brandenburg wechselte mehrfach die 
Bündnisse und hatte so unter den Durchzügen der ver-
schiedenen Landsknechtsformationen zu leiden. Erst mit 
dem neuen Kurfürsten Friedrich Wilhelm, der 1640 die 
Regierungsgewalt übernahm, änderten sich die Verhält-
nisse etwas, als er Brandenburg für neutral (besser nicht 
kriegführend) erklärte. Im Jahre 1633 lagen schwedische 
Völcker in Rossow. Diese geworbenen Söldner (vermutlich 
von „Gelben Regiment“ des Obristen Nils Kagg) gebärde-
ten sich dreist und keine Disziplin anerkennend. Im No-
vember dieses Jahres versuchte sich deshalb der für die 

Kartenausschnitt von 1796, Rossow gehörte damals zum Amt Löck-
nitz im Stolpirischen Kreis.

Die Feldsteinkirche aus dem 14. Jahrhundert, ein frühgotischer 
Feldsteinbau, wurde 1994 restauriert.
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Aktuelle VerAnstAltungen Im AmtsbereIch

Möchten auch Sie Ihre Veranstaltung hier öffentlich be kannt geben?
Melden Sie sich einfach bis zum 6. Mai 2014 unter: 039754/50128 oder amt@loecknitz-online.de

12.04.2014 14.00 Uhr Ostermarkt, Burg Löcknitz
19.04.2014 15.00 Uhr Osterradtour, Fußballplatz Plöwen 
19.04.2014 18.00 Uhr Osterfeuer Krackow, Feuerwehr Krackow 
19.04.2014 18.00 Uhr Osterfeuer mit Tanzabend, Freilichtmuseum Penkun
19.04.2014 21.00 Uhr Osternacht, Kirche Sommersdorf 
20.04.2014 14.00 Uhr Osterspektakel, Freilichtmuseum Penkun
20.04.2014 18.00 Uhr Osterfeuer, Sportplatz Nadrensee 
26.04.2014  9. Frühlingsvolleyballturnier, Sportplatz Grambow
30.04.2014 18.00 Uhr Fackelzug, Marktplatz Penkun
30.04.2014 19.00 Uhr Tanz in den Mai, Sportplatz Penkun 
01.05.2014 10.00 Uhr 27. Internationales Kinderfußballturnier, Sportplatz Penkun
01.05.2014 15.00 Uhr 1. Mai in Grambow
03.05.2014 08.00 Uhr Amtsfeuerwehrtag, Sportplatz Bergholz 
10.–11.05.2014  Reit- und Fahrturnier, Reitsportanlage Plöwen   
10.05.2014 10.00 Uhr Trödelmarkt, Sportplatz Nadrensee
11.05.2014 11.00 Uhr Internationaler Museumstag mit Bilderausstellung, Schloss Penkun
18.05.2014 14.00 Uhr Chortreffen, Stadtkirche Penkun
29.05.2014 09.00 Uhr Dressurturnier Krackow

Uckermark eingesetzte Kriegskommissar, Adam von 
Winterfeld, in dieser Sache beim Kurfürsten Gehör zu 
verschaffen. Er bekam jedoch keine Antwort. Die Solda-
teska mordete und plünderte weiter. Rossow galt als eines 
der reicheren Dörfer der Löcknitzer Herrschaft, weshalb 
man die Truppe wohl hierher verlegt hatte. Im Winter, das 
war ehernes Gesetz, führte man keinen Krieg. Aber man 
verstand sich auch zu dieser Jahreszeit darauf, Kontribu-
tionen zu erzwingen. Da die Verhältnisse sich auch nach 
dem Friedensschluss von 1648 nicht grundlegend änder-
ten, nun allerdings der eigene Kurfürst Kontributionen 
einforderte, wandten sich um 1657 19 Bauerschäfer aus 
der Uckermark und dem Stolpirischen Kreis (wozu die 
Herrschaft Löcknitz gehörte), u. a. auch aus Rossow, an 
die Ritterschaft und verlangten die Kontributionsfreiheit 
von 200 Stück Schafsvieh, da sie sonst um die eigene 
Existenz fürchten müssten. Zusätzlich zu den Kontributi-
onspflichten hatten sie auch noch die Feudellasten zu 
tragen. Die ganze Wirtschaft musste nach dem Dreißig-
jährigen Krieg erst wieder in Gang kommen. Eine wichtige 
Grundlage dafür bildete auch die Wiederinbetriebnahme 

der Mühle in Rossow, die 1653 neu verpachtet wurde. 
Auch neue Schäferstellen wurden ausgeschrieben. Doch 
die Obrigkeit war nicht zum Verzicht und zur Besserung 
zu bewegen. So kam es im April 1660 in Rossow zu den 
ersten Auseinandersetzungen. Die Bauern widersetzten 
sich der angeordneten Visitation der Viehherden, betreffs 
der Steuerfestsetzung. Erst die Androhung von Gefäng-
nisstrafen beruhigte die Lage. Der Druck auf die Unterta-
nen blieb jedoch bestehen. Es waren, wie die Bauern 
schrieben, „hündische Verhältnisse“. Besonders unrühm-
lich trat der Verwalter der verschuldeten Schulenburgi-
schen Besitzungen, Volrath Levin von Maltzahn in Erschei-
nung. Die Gemeinden der Herrschaft Löcknitz, darunter 
auch Rossow, traten 1683 in den Fronstreik. Der Wider-
stand loderte bis 1685 und sogar der Kurfürst wurde um 
Rechtsprechung angerufen. Allein, es blieb alles beim 
Alten. Lediglich der Verwalter wurde seines Postens ent-
hoben. 1687 klagten die Bauern des Amtes deshalb erneut.  

Fortsetzung folgt

Text/Foto: Mevius/Archiv

Amtsfeuerwehrtag  
des Amtes Löcknitz-Penkun

Sonnabend, 03.05.14, Sportplatz Bergholz

08.00 Uhr  Treffen der Feuerwehren 
08.30 Uhr Festumzug durch die Gemeinde Glasow
09.00 Uhr Eröffnung des Amtsfeuerwehrtages/
 Beginn der Wettkämpfe
13.00 Uhr Siegerehrung

Für das leibliche Wohl ist gesorgt. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Verschiebung des monatlichen  
Kaffeekränzchens!

Da am 11. Mai Muttertag ist, verschieben wir unser 
monatliches Kaffeekränzchen auf So., den 18. Mai 2014.

Unser nächstes Kaffeekränzchen 
findet aber wie gewohnt

 am 2. Sonntag des Monats, 
 dem 13. April 2014 
 um 15.00 Uhr,

in den Räumlichkeiten der Tagespflege Randowtal  
(Randowpassage, Fahrstuhl, 2. OG rechts) statt.

Alle Senioren aus Löcknitz und Umgebung sind herzlich 
eingeladen. Gern können Sie den Fahrservice nutzen 
– melden Sie sich hierzu bitte unter 039754/51363 an.
Wir freuen uns auf einen gemütlichen Nachmittag mit 
Ihnen und wünschen allen am 11. Mai einen schönen 
Muttertag.

Ihr Team des Pflegedienstes Sodtke und Struck GbR

1. Mai in Grambow

Beginn 15.00 Uhr, auf dem Gemeindeplatz in Grambow 
mit anschließendem Umzug der Schlameienkapelle 
Geesow. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Wir würden auch gerne einen Flohmarkt veranstalten, 
bei Interesse bitte bei Daniela Spietz melden, Tel. 
03974920533.

CariMobil – Beratung auf Rädern
Jetzt auch in unserem Beratungsmobil

Wir kommen zu Ihnen, sprechen mit Ihnen und unterstützen 
Sie bei Fragen zu:
- Anträgen, amtlichen Schreiben und Behördenangele-

genheiten
- Miete, Wohnen und Wohngeld
- Auskommen und des Lebensunterhalts
- Arbeit, Arbeitslosigkeit, ALG I und ALG II (Hartz IV)
- Erziehung, Schule und den Berufswegen Ihrer Kinder
- Krankheiten, Krankheitsfolgen, Rehabilitation u. Pflege
- Einschränkungen und Behinderungen
- Renten, Beiträgen oder zur Sicherung im Alter
- Schulden, Ratenzahlung und Entschuldung

Das Beratungsmobil ist am 

Freitag, den 25.04./16.05./23.05.2014 in
Mewegen, vor der Festwiese 10.15–11.00 Uhr 
Boock, an der Gaststätte 11.15–12.00 Uhr
Blankensee, am Gemeindezentrum 12.15–13.00 Uhr
Pampow, am Kinderspielplatz 13.15–14.00 Uhr

und Dienstag, den 08.04.2014/29.04./06.05.2014 in
Löcknitz, Marktstr. (b. Bürgerhaus) 09.00–10.00 Uhr
Krackow, Lange Str. (Arztpraxis) 10.30–11.15 Uhr
Penkun, auf dem Marktplatz 11.45–12.45 Uhr
Nadrensee, Dorfstr./Landmarkt 13.00–13.45 Uhr
Schwennenz, Dorfstr. 14.00–14.45 Uhr

Wir stellen Kontakte her, 
informieren und beraten Sie 
kostenlos sowie unbürokratisch.

Sprechen Sie uns an!
CariMobil Pasewalk
Caritasverband für das Erzbistum Berlin e. V.
Bahnhofstr. 29, 17309 Pasewalk, Tel.: 0172/5356776 
carimobil.pasewalk@caritas-vorpommern.de

Trödelmarkt für jedermann
Jeder hat etwas, was der andere gebrauchen kann

Wir laden alle herzlich ein zum Verkaufen und Kaufen, 
Schauen, Stöbern und Klönen.

Am Sonnabend, den 10. Mai 2014,
ab 10.00 Uhr in Nadrensee am Sportplatz.

Für das leibliche Wohl sorgt der Dorfclub mit Getränken,
Erbsensuppe, Bratwurst vom Grill sowie Kaffee und 
Kuchen. Standgebühren werden nicht erhoben!

Dorfclub Nadrensee e. V.
Telefonische Anmeldungen unter: 0152/28403908

Dorfflohmarkt in Gorkow am 1. Mai

Am Donnerstag, den 1. Mai 2014 findet in Gorkow der 
erste Dorfflohmarkt statt.
Auch für das leibliche Wohl der Gäste wird gesorgt. 
Beginn ist um 10.00 Uhr. Ende wird gegen 16 Uhr sein.
Jeder, auch Händler von anderen Orten, sind herzlich 
willkommen.

Kontakt: Nina Yagami, Tel. 0162/6436994
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Radtour – Wir starten wieder!

Der Fußball- und Reit-
sport Verein Plöwen 
e. V. lädt zur diesjähri-
gen Osterradtour ein. 
Am Ostersonnabend 
radeln wir  wieder 
durch unsere reizvolle 
Mecklenburger Land-
schaft. Wir laden alle 

unsere treuen Sponsoren, Helfer, Mitglieder und alle die 
am Radfahren Spaß haben, dazu ein.

Am 19. April 2014 treffen wir uns alle am Fußballplatz in 
Plöwen. Gegen 15.00 Uhr starten wir in Richtung Boock, 
Mewegen und Blankensee.

Bei einem Boxenstop am Schwarzen See können sich 
alle stärken. Mit einen gemeinsamem Osterfeuer mit Ge-
tränken und einer Bratwurst in der Hand lassen wir den Tag 
gemütlich ausklingen.

Wir freuen uns auf rege Teilnahme!

FRV Plöwen e. V.

Der Heimat- und Burgverein lädt mit Unterstützung 
von McDonald´s zum diesjährigen

Osterfest 
am 12.04.2014 von 14.00 bis 19.00 Uhr

an der Burg zu Löcknitz ein.

14.00 Uhr  Der Posaunenchor Boock spielt …
14.00–19.00 Uhr  Marktstände laden zum Verweilen und 

Kaufen ein
ab 15.00 Uhr  in Abständen gibt es ein buntes Pro-

gramm:
 - Kindertagesstätte „Randowspatzen“
 - Frauentanzgruppe
 - „Zauberkreisel Mabu“
gegen 17.00 Uhr  Osterfeuer

Auf die Kinder warten Kinderkarussell, Bastelstraße und 
so manche Überraschung! Auch die beliebte Tombola 
wird nicht fehlen.

Für das leibliche Wohl ist ausreichend gesorgt!

Kein Wegezoll!

725 Jahre Grünz

Am 14.6.2014 werden wir, die Bewohner von Grünz und 
Radewitz, ein Fest anlässlich „725 Jahre Grünz“ aus-
richten. Es beginnt mit einem Volksangeln, einem histo-
rischen Umzug, einem Festgottesdienst und vielen an-
deren Highlights. Lassen Sie sich überraschen. Für 
unsere Kinder wird die Hexe Klex auf einem Besenstil 
einfliegen.

Die Gemeindevertretung Grünz-Radewitz
C. Ehrke

Angehörigentreff

Wir laden pflegende Angehörige herzlich zu unserem 
nächsten Angehörigentreff am Samstag, den 26. April 2014 
zu 18.00 Uhr in die Räumlichkeiten der Tagespflege Ran-
dowtal (Randowpassage, Fahrstuhl 1. OG rechts) ein.
Bei Essen und Getränken wollen wir Angehörigen, die einen 
Pflegebedürftigen versorgen, die Möglichkeit zum Aus-
tausch geben.
Bitte melden Sie sich aus organisatorischen Gründen bis 
zum 24. April 2014 bei uns unter 039754/51363 an.

Wir freuen uns auf einen interessanten uns austauschrei-
chen Abend mit Ihnen.

Es wird ein Unkostenbeitrag in Höhe von 5,00 Euro p. P. 
erhoben.

Ihr  Pflegedienst Sodtke und Struck GbR
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sportnAchrIchten

Vorankündigung  
Pferdefestival Stettiner Haff 2014

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

gern möchten wir Sie bereits jetzt zum „Pferdefestival 
Stettiner Haff“ 2014 vom 26.07.2014 bis 27.07.2014 nach 
Boock einladen. Die fünfte Auflage des Reitturnieres in 
Boock steht in den Startlöchern.

In diesem Jahr wird es 18 Springprüfungen geben. Das 
Angebot der ausgeschriebenen Prüfungen enthält Start-
möglichkeiten für die Kleinsten mit der Führzügelklasse bis 
hin zum erfahrenden Reiter der im Großen Preis des Stet-
tiner Haff, einer S*-Springprüfung mit Siegerrunde an den 
Start gehen kann. Das Angebot wird in diesem Jahr um 
eine weitere S*-Springprüfung am Samstagnachmittag und 
einer Derbyspringprüfung, dem Hamburger Derby nach-
empfunden, erweitert. Auch die Fortführung des Jugend-
Zukunftswanderpokals ist uns ein wichtiges Anliegen. 

Das „Pferdefestival Stettiner Haff“ soll auch im Jahr 2014 
wieder ein Fest für die ganze Familie werden, so wird es 
auch in diesem Jahr spannende Schauprogramme geben.

Eine große Tombola sowie Kinderunterhaltung wird es das 
ganze Wochenende lang geben.
Am Samstag wird die Hunderettungsstaffel aus Neubran-
denburg mit ihren Vierbeinern ihr Können und ihre Aufgaben 
dem Publikum in Boock vorstellen.
Am Sonntagmorgen wird es auf dem Turnierplatz einen 
Ökumenischen Gottesdienst geben, zur Mittagszeit wird 
eine Blaskapelle ein einstündiges Platzkonzert geben und 
am Sonntagnachmittag werden die Ponyfahrer in gewohn-
ter Weise zwischen den Prüfungen rasante Schaubilder 
darbieten.

Wir möchten Sie heute schon bitten, sich den Termin für 
das Wochenende vom 26.07.2014 bis 27.07.2014  für 
spannenden Reitsport, rasante und interessante Schaubil-
der sowie Unterhaltung für die ganze Familie in Ihren per-
sönlichen Kalender einzutragen.

Wenn Sie sich mit Ihrem Hobby oder Gewerbe auf dem 
„Pferdefestival Stettiner Haff“ 2014 präsentieren möchten, 
melden Sie sich bitte bei Martin Giese unter:
Boocker-SV62@gmx.de oder 01762/2365043.

Reit- und Fahrturnier
10.05. bis 11.05.2014, Reitsportanlage Plöwen

Springen
und

Fahrprüfungen

Landesjugendmeisterschaften 
im Fahren

Für das Leibliche Wohl ist gesorgt.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Fußball- und Reitsportverein Plöwen e. V.

Der Judoverein lädt die Jüngsten ein

Der Vormittag des 10. März war für die Krippenkinder der 
Kita Randow-Spatzen mal wieder ganz anders.
Nach einer Spazierfahrt bei herrlichem Sonnenschein be-
grüßte uns Herr Reinecke in der Judohalle. Für die Kinder 
hieß es: „Schuhe aus und ab auf die Matte!“ Neue Bewe-
gungserfahrungen sammeln mit viel Spaß war die Devise.
Die Kinder nutzten viele Sportgeräte wie zum Beispiel 
Matte, Bank, Kasten Fuß- und Gymnastikball.

Auch der Montag-Morgen-Kreis fand an diesem Tag auf 
der Judomatte statt. Nach der Obstpause im Aufenthalts-
raum des Vereins ging es zurück zur Kita.
Wir bedanken uns nochmals bei Herrn Reinecke und freu-
en uns auf ein neues Treffen in der Judohalle.

Die Krippenkinder sowie Katrin und Ronny

In eIgener sAche – WIchtIger hInWeIs

Wir möchten ab sofort darum bitten, alle Texte zur Veröffentlichung im 
Amtsblatt digital einzureichen, also in einem gängigen Textverarbei-
tungsprogramm getippt und abgespeichert auf einer Diskette, CD oder 
als E-Mail senden. 
Außerdem sollte ein Ausdruck Ihres Beitrages und das Bildmaterial 
vorgelegt werden. Fotos können evt. (wenn sie nicht als Datei vorliegen) 
nach wie vor im Original eingereicht werden. Ansonsten kann Ihr Bei-
trag ggf. nicht berücksichtigt werden!
Sollten Sie nicht in der Lage sein, digitale Daten abzuliefern, können 
Sie in Ausnahmefällen mit dem Amt Löcknitz-Penkun unter Tel. 
039754/50128 eine Sondervereinbarung treffen.

Vielen Dank für Ihr Verständnis!
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Sonstiges

Anna Moll in Medaillennähe

Bei den Deutschen Judomeisterschaften in Nordrhein-
Westfalen gingen im Damenbereich in der Altersklasse U18 
über 200 Kämpferinnen an den Start. Aus Mecklenburg-
Vorpommern konnten sich nur drei Sportlerinnen für dieses 
Turnier qualifizieren. Bei Anna Moll vom JSV Löcknitz e. V. 
standen in ihrer Gewichtsklasse +78 kg insgesamt 19 Teil-
nehmerinnen auf der Wettkampfliste. In ihrem ersten Kampf 
startete Anna stark und siegte mit einer Würgetechnik nach 
nur 16 Sekunden. Gegen die spätere Dritte aus Mönchen-

gladbach verlor sie dann nach ausgeglichenem Kampfge-
schehen. In der Hoffnungsrunde bestand jetzt noch die 
Chance auf Bronze. Mit einer schönen Wurftechnik besieg-
te Anna ihre Gegnerin aus Württemberg nach nur 20 Se-
kunden. Mit einem Sieg im vierten Kampf hätte Anna dann 
um Bronze kämpfen können, aber leider geriet sie im Bo-
denkampf in eine Festhalte und unterlag. Mit einem 7. Platz 
konnte Anna die einzigen Punkte für Mecklenburg-Vorpom-
mern im Damenbereich erkämpfen, so dass sich die mit-
gereisten Trainer Ondre Swierczek und Mario Laufer zu-
frieden zeigten. Sie schätzten ein, dass bei weiterer posi-
tiver Leistungsentwicklung für das nächste Jahr durchaus 
die Chance einer Medaille gegeben ist, da Anna noch mal 
in der gleichen Altersklasse antreten kann und dann zum 
ältesten von drei Jahrgängen gehört.   
Die Allkampfabteilung des Vereins hatte am 12.03. Gäste 
aus Rostock. Die Kämpfer aus Rostock bereiten sich auf ein 
Internationales Turnier in Schwerin vor. Der Löcknitzer 
Trainer Uwe Knedel sollte nochmals das Wettkampfverhal-
ten der Rostocker überprüfen. Es wurden verschiedene 
Situationen durchgekämpft. Stand, Clinch, Stand-Boden 
und Boden. Um das wettkampfnah zu testen wurde nur im 
Vollkontakt trainiert. Nach 90 min. Sparring war Uwe Knedel 
zufrieden mit den Leistungen der Sportler. Zwei junge 
Löcknitzer werden im April in Berlin ihre ersten Kämpfe 
bestreiten. Durch die harten Sparringsrunden hoffen Phillip 
Ullrich und Tristan Celmerowski gut vorbereitet bestehen 
zu können.
Die Rostocker Kämpfer luden die Löcknitzer Freefighter 
zum Sparring nach Rostock ein. Wer Interesse an diesem 
harten Sport hat sollte sich unter der Telefonnummer 
0160/99154492 melden.

7 Damen unternehmen einen Ausflug in die 
Trachtenstube nach Bergholz 

Bergholz, ein kleines Dorf unweit von Pasewalk oder Löck-
nitz schlummert noch so ein bisschen vor sich hin. Eines 
Tages dachten sich sieben ältere Damen: „Ob wir denn den 
Bergholzern den Frühling in den Ort bringen werden? Ge-
meinsam mit Christina Dittmann vom Arbeitslosentreff 
Pasewalk organisierten sie eine Tour dorthin. Bei schöns-
tem Frühlingswetter erwartete Bürgermeister Ulrich Kersten 
seine Gäste an der evangelischen Kirche. Er führte die 
kleine Reisegesellschaft durch die Kirche. Die Frauen wa-
ren erstaunt von der Einfachheit und Schlichtheit im Inne-
ren und dem riesigen Prunkbau nach außen. Ulrich Kersten 
erzählte viel über den Erhalt des Hauses. „Die Fenster 
waren eigentlich für die Strasburger Kirche vorgesehen, 
der Altar wurde durch ein riesiges Bild ersetzt und die 
Glocken sind aus Bayern zu uns gekommen. Wir sind froh, 
dass wir im Dorf noch viele Handwerker haben, die einiges 
in Eigenleistung getan haben“, kommt er dabei ins Schwär-
men. Dann ließ er die drei Glocken (Glaube, Liebe, Hoff-
nung) läuten und demonstrierte sogar den Orgelklang. Ei-
ne weitere Sehenswürdigkeit, die Bergholz zu bieten hat, 
ist die Trachtenstube von Annemarie Becker. Der Rundgang 
durch verschiedene Jahrhunderte verleitete die eine oder 
andere mal Hüte aufzuprobieren. Einige Damen konnten 
dann nicht mehr widerstehen und zogen komplette Kos-

tüme an. Die Führung durch die Ausstellung auf ihrem 
Dachboden zeigte, wie viel Fleiß und Anstrengung es 
kostet, diese einzurichten und aufrechtzuerhalten. „Im 
Namen, der kleinen Reisegesellschaft bedanke ich mich 
recht herzlich bei Annemarie Becker und Ulrich Kersten. 
Sie ermöglichten es, Sehenswertes in unmittelbarer Um-
gebung kennenzulernen. Dazu muss man nicht hunderte 
von Kilometer fahren.“ 

Christina Dittmann
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Kinder

Jubel, Trubel, Heiterkeit!

Am 27.02.2014 feierten wir, die Kinder und Erzieher der 
Kita „Randow-Spatzen“ unser Faschingsfest. Wir haben 
mit einem gemütlichen Frühstück in den Gruppen begon-
nen und uns danach mit Instrumenten auf dem Flur getrof-
fen. Nach einigen Runden durch die Kita haben wir uns 
dann in der Aula versammelt und mit tosendem Applaus 
das Faschingsfest eröffnet. 

Der Laufsteg mit Fotograf, ein Tunnel mit Teufel, eine Bar, 
Büchsenwerfen, Zuckerwatte usw. waren wieder ein voller 
Erfolg. Der Teufel verteilte im Tunnel frisch gebackene 
Schürzkuchen. Lecker, lecker! Vielen Dank an die lieben 
Kuchenbäcker. Frau Doris Schröder und Andrea Schmidt.

Kita „Randow-Spatzen“

Kita Schlossgeister lädt zum  
Treffen der Ehemaligen ein

Was sind schon zehn Jahre? Wenn sie vor einem liegen, 
sind sie ein kaum zu bezwingender Berg, der viele Hinder-
nisse, positive Erfolge, undurchsichtige Ecken birgt aber 
den man trotzdem erklimmen kann und muss. Wenn sie 
hinter einem liegen und man zurückblicken kann, freut man 
sich über Erreichtes. Man erinnert sich an schwierige Zei-
ten. Viel lieber erinnert man sich an die schönen Sachen. 
Die Kindertagesstätte „Schlossgeister“ in Rothenklempe-
now ist in diesem Jahr 10 Jahre alt und möchte ihren 
zehnten Geburtstag nicht alleine feiern. Hierzu lädt sie am 
4. Juli 2014 alle ehemaligen Kinder, die seit 2004 in diese 
Einrichtung gingen, ihre Eltern und noch viele andere Gäs-
te zu einem schönen Nachmittag ein. Nach einer Feierstun-
de, Kaffee und Kuchen darf auch gespielt werden. Die 
Großen werden sich an vieles erinnern und so mancher 
Satz wird mit „Weißt du noch …“, beginnen. 

„Gabriele Vollbrecht arbeitete damals als Tagesmutti und 
hatte so viele Anmeldungen, dass sie es sich traute, den 
Schritt zu wagen, eine Kita zu eröffnen. Die Gemeinde 
Rothenklempenow stellte ihr Räume zur Verfügung. War 
sie erst auch allein in den Räumlichkeiten des Schlosses 
Rothenklempenow, so stellte sie mich bald als Erzieherin 
ein. Leider verstarb sie im vergangenen Jahr viel zu früh 
an einer schweren Krankheit. Ihr Mann Fred Vollbrecht führt 
ihr Werk in ihrem Sinne fort.“ Wer am „Treffen der Ehema-
ligen“ am 4. Juli 2014 teilnehmen möchte, sollte sich bitte 
unter folgender Telefonnummer 039744/519666 oder über 
die Facebook Seite der Schlossgeister Rothenklempenow 
anmelden.

Ch. Gombert

Die Kinder bastelten an einem Oma-Opa-Tag kleine Schlossge-
spenster.

Die Feuerwehr hat ihr Erscheinen angekündigt. „Diese 
Kita ist schon etwas Besonderes“, freut sich Leiterin San-
dra Ehrke, „sie ist eine private Einrichtung“. Aber was ist 
an einer privaten Einrichtung denn besonders? Die gibt es 
doch überall. 

Fred Vollbrecht und viele Eltern waren dabei, als es hieß, der 
Spielplatz wird umgestaltet.
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BSK-Malwettbewerb:  
„Wenn ich fliegen könnte“ startet

Gleich zu Beginn des neuen Jahres startet wieder das 
große Malprojekt für Kinder mit und ohne Körperbehinde-
rung. „Wenn ich fliegen könnte“ lautet diesmal das Thema 
des Wettbewerbs, an dem sich wieder Kinder im Alter von 
6 bis 14 Jahren beteiligen können. Das Bild sollte aus-
schließlich im Hochformat DIN A4 und mit deckenden 
Farben gemalt werden. Bitte keine Bleistiftzeichnungen 
und Collagen einsenden. Aus den schönsten Einsendungen 
wählt die Jury des Bundesverbandes Selbsthilfe Körper-
behinderter e. V. zwölf Monatsbilder und ein Titelbild für 
den Kalender „Kleine Galerie 2015“ aus. Der Einsendung 
sollen neben dem Originalbild mit Titelangabe auch ein 
kurzer Steckbrief und ein Foto des Künstlers/der Künstle-
rin (kein Passbild) beiliegen. Alle eingereichten Bilder blei-
ben Eigentum des BSK e. V. 

Einsendungen bis 11. April 2014 zusammen mit dem 
ausgefüllten Steckbrief an: 

BSK e. V., „Kleine Galerie“
Altkrautheimer Straße 20

74238 Krautheim. 

Alle weiteren Infos per E-Mail an: Kalender@bsk-ev.org 
oder telefonisch unter: 06294/428144. 
Der Steckbrief kann hier heruntergeladen werden: http://
www.bsk-ev.org/jugend

Es wurden vier Mannschaften gebildet, die dann im sport-
lichen Wettstreit im Skispringen, Biathlon, Zweier-Bob- 
Rennen sowie im Eisschnelllauf einer olympischen Medail-
le entgegenfieberten.
Nachdem die Mannschaften die einzelnen Stationen ab-
solviert hatten, fand dann um 11.00 Uhr die Siegerehrung 
mit Erklingen der Nationalhymnen statt. 
Alle waren sichtlich stolz, als sie ihre Medaillen und Urkun-
den vom Olympischen Komitee, Konni, Jacky und Herrn 
Reineke vom Judosportverein Löcknitz, erhielten. 
An dieser Stelle möchten wir uns nochmal herzlich bei Herrn 
Reineke für seine Unterstützung bedanken. Auch ein gro-
ßes Dankeschön an alle fleißigen Helfer an diesem  wun-
derschönen, sportlichen, olympischen Tag.

Die Kinder der älteren Gruppen sowie Konni und Jacky 

Kleine „Spatzen“ im Olympia-Fieber

Wer denkt, dass die Olympischen Spiele nur in Sotschi 
stattgefunden haben, der irrt.
Auch in der Kita Randow-Spatzen in Löcknitz wurden die 
olympischen Winterspiele durchgeführt.
Über Wochen wurden die  Spiele in den älteren Gruppen 
der Kita vorbereitet. Viele Trainingseinheiten in den unter-
schiedlichsten Sportarten wurden von den Kindern und 
Erziehern begeistert trainiert.
Da das Interesse der Kinder  an den Wintersportarten sehr 
groß war, wurden die olympischen Winterspiele als Kurz-
zeitprojekt in den älteren Gruppen der Kita aufgenommen.
Hierbei wurden alle Lernbereiche angesprochen. So wurden 
z. B. Fahnen der teilnehmenden Länder gemalt, ein olym-
pischer Eid erlernt, die olympischen Ringe gemalt, ausge-
schnitten und gepuzzelt. 
Auch ein Trainingslied sowie die deutsche und auch pol-
nische Nationalhymne wurden erlernt.
Unsere Eltern haben uns unterstützt, indem sie gemeinsam 
mit ihren Kindern Zeitungsartikel bzw. Bilder aus Zeitungen 
ausgeschnitten und gesammelt haben, so dass in den 
Gruppenräumen schöne  Wandzeitungen den Raum 
schmückten. Wir sagen an dieser Stelle Dankeschön.
Der große Höhepunkt der olympischen Winterspiele war 
dann der 04.03.2014. Alle Athleten trafen sich um 08.30 
Uhr in der  Aula der Kita und gaben am Olympischen Feu-
er das Gelöbnis ab. Die einzelnen Wettkämpfe fanden in 
der Sporthalle statt.

Information

Frühlingszeit ist Pflanzzeit

Jetzt werden Kästen und Pflanzkübel mit wunderschönen 
Blumen bepflanzt und die Vorgärten frühlingshaft gestaltet. 
Meistens werden diese Blumen vom Handel in kunststoff-
haltigen Pflanzentöpfen oder Pflanzpaletten angeboten. 
Viele Hobbygärtner wissen nach dem Einpflanzen aber 
nicht genau, wohin mit diesen Behältnissen. Denn auf 
diesen braunen oder schwarzen Pflanzentöpfen und Pa-
letten ist der „Grüne Punkt“ nicht aufgeprägt.
In den „Gelben Sack“ gehören tatsächlich nur Verkaufs-
verpackungen aus Metall, Kunststoff und Verbundstoffen, 
die mit dem „Grünen Punkt“ gekennzeichnet sind, wie z. B. 
Konserven- o. Getränkedosen, Alu-Schalen, Getränke- u. 

Milchkartons, Kunststoffflaschen für Spül- u. Waschmittel, 
Obst- u. Gemüsebehältnisse aus Schaumstoff. 
Die Verpackungsverordnung hat darüber hinaus jedoch 
geregelt, dass nicht nur so genannte Serviceverpackungen,  
wie Einkaufstüten aus Plastik oder Einweggeschirr, sondern 
auch kleine Plastik-Blumentöpfe und Paletten in den „Gel-
ben Sack“ gegeben werden können, da diese tatsächlich 
nur dem Transport der Pflanzen dienen. 
Blumentöpfe aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, dass 
die Pflanze während ihrer Lebenszeit darin verbleibt, gehö-
ren dagegen in den Restmüll und damit in die graue Müll-
tonne. Dies trifft  auch für alle Übertöpfe aus Kunststoff zu.

Ihre Abfallberatung, P. Brentführer, Tel.: 03834/8760 3295
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